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I.

21220

Änderung der Weiterbildungsordnung
der Ärztekammer Nordrhein

vom 19. November 2016

Aufgrund des §  42 Abs.  1 des Heilberufsgesetzes NRW 
vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S.  403), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26. April 2016 (GV. NRW. S. 230), hat 
die Kammerversammlung der Ärztekammer Nordrhein 
in ihrer Sitzung am 19. November 2016 folgende Ände-
rung der Weiterbildungsordnung beschlossen, die durch 
Erlass des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, 
Pfl ege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen vom 7. 
Februar 2017 genehmigt worden ist.

Die Weiterbildungsordnung für die nordrheinischen Ärz-
tinnen und Ärzte vom 2. April 2011 (MBl. NRW. S. 444), 
zuletzt geändert durch Beschluss der Kammerversamm-
lung vom 8. März 2014 (MBl. NRW. S. 474), wird wie folgt 
geändert: 

Artikel I

1. 
Abschnitt A – Paragraphenteil

1.1
In § 3 Abs. 6 wird die Angabe „§ 18b“ gestrichen. 

1.2 
In § 4 Abs. 7 wird folgender Satz 3 angefügt:

„Werden Weiterbildungszeiten für Schwerpunkte oder 
Zusatz-Weiterbildungen während der Facharztweiterbil-
dung absolviert, sind insgesamt maximal 12 Monate Wei-
terbildungszeit anrechenbar, es sei denn, die Zusatz- 
Weiterbildung ist integraler Bestandteil der Facharzt-
weiterbildung.“

1.3
In § 4 wird folgender Absatz angefügt:

„(10) Wird eine weitere Facharztbezeichnung erworben, 
kann sich die festgelegte Weiterbildungszeit im Einzel-
fall verkürzen, wenn abzuleistende Weiterbildungszeiten 
bereits im Rahmen einer anderen erworbenen fachärztli-
chen Weiterbildungsbezeichnung absolviert worden sind. 
Die noch abzuleistende Weiterbildungszeit darf höchs-
tens um die Hälfte der Mindestdauer der jeweiligen 
Facharztweiterbildung reduziert werden.“

1.4
§ 14 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Ärztekammer setzt den Termin der Prüfung fest, 
die in angemessener Frist – spätestens sechs Monate 
nach der Zulassung – stattfi ndet. Der Arzt ist mit einer 
Frist von mindestens zwei Wochen zu laden.“

1.5
In § 18 Abs. 3 Satz 2 werden die Worte „nach Anerken-
nung“ gestrichen.

1.6
In § 19 a Abs. 2 wird folgender Satz 3 angefügt:

„Soweit es sich um Unterlagen aus einem Drittstaat 
handelt, können anstelle weiterer Unterlagen auch die 
sonstigen Verfahren nach § 19 b Abs. 5 hier insbesondere 
ein Fachgespräch durchgeführt werden.“

2.
Abschnitt C – Zusatz-Weiterbildungen

2.1
In Nr. 32 „Physikalische Therapie und Balneologie“ wird 
Satz 1 wie folgt gefasst:

„Die Bezeichnung „Badearzt“ oder „Kurarzt“ kann ge-
führt werden, wenn der Facharzt/die Fachärztin in einem 
amtlich anerkannten Kurort tätig ist und den 240 Stun-
den-Kurs absolviert hat.“

2.2
Nr.  36 „Psychotherapie – fachgebunden –“ wird unter 
dem Punkt „Grundorientierung psychodynamische/tie-

fenpsychologische Psychotherapie, Theoretische Weiter-
bildung“ wie folgt geändert:

Der fünfte Spiegelstrich „- 20 Doppelstunden Balint-
gruppenarbeit“ wird gestrichen. 

Der letzte Spiegelstrich wird wie folgt gefasst:

„– 100 Stunden Einzel- bzw. Gruppenselbsterfahrung. 
Die Selbsterfahrung muss im gleichen Verfahren erfol-
gen, in welchem die Grundorientierung stattfi ndet.“

2.3
In Nr. 37 „Rehabilitationswesen“ wird unter dem Punkt 
„Weiterbildungszeit“ nach dem zweiten Spiegelstrich 
das Wort „anschließend“ gestrichen.

2.4
In Nr. 40 „Sozialmedizin“ wird unter dem Punkt „Wei-
terbildungszeit“ nach dem zweiten Spiegelstrich das 
Wort „anschließend“ gestrichen.

2.5
In Nr.  45 „Sportmedizin“ wird der Punkt „Vorausset-
zung zum Erwerb der Bezeichnung“ wie folgt gefasst:

„Zwei Jahre Weiterbildung in einem Gebiet der unmit-
telbaren Patientenversorgung.“

Artikel II

Diese Änderung der Weiterbildungsordnung tritt am 1. 
des Monats nach der Veröffentlichung im Ministerialblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft.

Artikel III

Der Präsident der Ärztekammer Nordrhein wird er-
mächtigt, redaktionelle Änderungen der Weiterbildungs-
ordnung vorzunehmen, eventuelle Unstimmigkeiten zu 
beseitigen und die dann gültige Fassung im Rheinischen 
Ärzteblatt zu veröffentlichen.

Genehmigt:

Düsseldorf, den 7. Februar 2017

Ministerium für Gesundheit,
Emanzipation, Pfl ege und Alter

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

H a m m

Ausfertigung:

Düsseldorf, den 22. Februar 2017

Rudolf  H e n k e

Präsident

– MBl. NRW. 2017 S. 114

2370

Berichtigung
des Runderlasses zur Änderung 

der Studierendenwohnheimbestimmungen
vom 19. Januar 2017
vom 21. Februar 2017

Der Runderlass des Ministeriums für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr vom 19. Januar 2017 
(MBl. NRW. S. 82) wird wie folgt berichtigt:

Änderungsbefehl Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

„2. Nummer 4 wird wie folgt geändert:

 a)   Im letzten Satz werden nach der Angabe „Num-
mer  2.5.2.2 WFB (Aufzüge),“ die Wörter „Num-
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mer  2.5.2.4 WFB (Quartiersplätze, Nahmobili-
tätsangebote),“ eingefügt.

 b)   Nach dem letzten Satz werden folgende Sätze an-
gefügt:

  „Wohnheimplätze werden wie Wohnungen gezählt. 

   Das ermittelte Baudarlehen ist auf zwei Nach-
kommastellen zu runden.“

– MBl. NRW. 2017 S. 114

791

Richtlinien 
über die Gewährung von Zuwendungen zur 

 Schaffung, Erhaltung, Wiederherstellung 
und Verbesserung von Grüner Infrastruktur 

 einschließlich von Maßnahmen zur Anpassung 
an den Klimawandel und zur Bildung 

für nachhaltige Entwicklung
(Richtlinien Grüne Infrastruktur)

Runderlass des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

– III-1 – 634.01.01.00 –
vom 13. Februar 2017

1
Zuwendungszweck / Rechtsgrundlage

1.1
Das Land gewährt Zuwendungen auf der Grundlage die-
ser Richtlinie und nach Maßgabe insbesondere folgender 
Regelungen in der jeweils geltenden Fassung: 

–  § 23 und § 44 der Landeshaushaltsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. 
NRW. S.  158) sowie den dazugehörigen Verwaltungs-
vorschriften, Runderlass des Finanzministeriums vom 
30. September 2003 (MBl. NRW. S. 1254) (VV, VVG zur 
LHO), 

–  Verordnung (EU) Nr.  1407/2013 der Kommission vom 
18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 
107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
 Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. 
L 352 vom 24.12.2013, S. 1) (De-minimis-Verordnung),

–  Verordnung (EU) Nr.  1408/2013 der Kommission vom 
18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 
107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Agrar-
sektor.

Bei der Gewährung einer Zuwendung aus EFRE-Mitteln 
gelten darüber hinaus die folgenden Regelungen in der 
jeweils geltenden Fassung; sie gehen den Regelungen 
dieser Richtlinie vor, soweit sie diesen widersprechen 
oder sie ergänzen:

–  EFRE-Rahmenrichtlinie, Gemeinsamer Runderlass des 
Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittel-
stand und Handwerk, der Staatskanzlei, des Ministeri-
ums für Schule und Weiterbildung, des Ministeriums 
für Arbeit, Integration und Soziales, des Ministeriums 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz, des Ministeriums für Bauen, Woh-
nen, Stadtentwicklung und Verkehr, des Ministeriums 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung, des Mi-
nisteriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport, des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipa-
tion, Pfl ege und Alter und der Ministerin für Bundes-
angelegenheiten, Europa und Medien vom 8. Juli 2015 
(MBl. NRW. S. 444), einschließlich der hierzu ergange-
nen Nebenbestimmungen,

–  Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
und mit besonderen Bestimmungen hinsichtlich des 
Ziels „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 
(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 289),

–  Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit ge-
meinsamen Bestimmungen über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländli-
chen Raums und den Europäischen Meeres- und Fi-
schereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen 
über den Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsions-
fonds und den Europäischen Meeres- und Fischerei-
fonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr.  1083/2006 des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 
S.  320), einschließlich der dazugehörigen Delegierten 
und Durchführungsverordnungen der Kommission.

1.2
Vor dem Hintergrund der Mitteilung der Kommission an 
das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen vom 6.5.2013 (COM(2013) 249 fi nal) „Grüne In-
frastruktur (GI) – Aufwertung des europäischen Natur-
kapitals“ zielt diese Richtlinie auf die Schaffung, den 
Erhalt, die Wiederherstellung und Verbesserung von Ele-
menten der Grünen Infrastruktur, indem Zuwendungen 
in den Städten und im Stadtumland gewährt werden als 
Beiträge zur Umsetzung folgender Strategien, Pro-
gramme und Pläne: 

–  Biodiversitätsstrategie NRW im Hinblick auf den Er-
halt der biologischen Vielfalt insbesondere im urbanen 
Kontext und zum Biotopverbund,

–  Masterplan Umwelt und Gesundheit NRW zur Verbes-
serung der Umweltgerechtigkeit insbesondere in be-
nachteiligten Stadtteilen und Quartieren,

–  Landesstrategie „Bildung für nachhaltige Entwick-
lung – Zukunft lernen NRW (2016-2020)“, 

–  Klimaschutzplan im Hinblick auf die Anpassung an 
die Folgen des Klimawandels, 

–  zum Boden- und Flächenschutz im Sinn des Bundes-
Bodenschutzgesetzes vom 17. März 1998 (BGBl.  I 
S. 502) in der jeweils geltenden Fassung sowie

–  zur Wasserwirtschaft.

1.3
Ein Anspruch auf Gewährung von Zuwendungen besteht 
nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde 
aufgrund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung 

2.1
Sicherung, Entwicklung und Neuschaffung von Frei-
fl ächen. 

2.2
Sicherung und Entwicklung von Flächen für Sukzes-
sionswald (sogenannter Industriewald).

2.3
Neuschaffung von Freifl ächen durch Entwicklung von 
Brachfl ächen und Altstandorten einschließlich Wieder-
herstellung von natürlichen Bodenfunktionen durch 
Entsiegelungsmaßnahmen sowie durch Rückbau von Alt-
ablagerungen jeweils als Einzelmaßnahme oder im Ver-
bund zu vorhandenen Freifl ächen. 

2.4
Maßnahmen zum wohnortnahen Naturerleben ein-
schließlich der Wegeerschließung und -anbindung ent-
sprechender Freifl ächen. 

2.5
Maßnahmen zur Entwicklung von Grünfl ächen (auch 
Spielfl ächen, Sukzessionsfl ächen, Brachfl ächen) als Bei-
trag zu mehr Umweltgerechtigkeit.

2.6
Maßnahmen zur Verbesserung der Klima- und Umwelt-
bedingungen im öffentlichen Raum oder im Wohnum-
feldbereich durch Elemente grüner Infrastrukturen oder 
Entsiegelung.
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3.1.3
Sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts 
und des Privatrechts.

3.1.4
Natürliche Personen.

3.2
Für Maßnahmen nach Nummer  2.3 und 2.7 sind aus-
schließlich folgende Stellen zuwendungsberechtigt

3.2.1
Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-West-
falen.

3.2.2
Juristische Personen des Privatrechts, soweit eine kom-
munale Mehrheitsbeteiligung vorliegt, deren Geschäfts-
zweck auf den Erwerb oder die Verwaltung von Altlas-
ten, altlastenverdächtigen Flächen oder Grundstücken 
mit schädlichen Bodenveränderungen oder Grundstü-
cken, bei denen der Verdacht einer schädlichen Boden-
veränderung besteht oder die Veräußerung von sanierten 
Flächen oder den Erwerb, die Veräußerung oder die Ver-
waltung von Grundstücken gerichtet ist.

3.2.3
Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinden und Ge-
meindeverbände in Form von Eigenbetrieben im Sinn 
von §  114 der Gemeindeordnung (gemeindliche wirt-
schaftliche Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit).

3.3
Zuwendungsempfängerinnen nach Nummer 3.1.1 dürfen 
die Mittel auf Grundlage der De-minimis-Verordnung an 
Dritte weiterleiten. 

4
Zuwendungsvoraussetzungen 

4.1
Zuwendungen werden nur dann gewährt, wenn mit der 
zu fördernden Maßnahme zum Zeitpunkt der Bewilli-
gung des Antrags noch nicht begonnen worden ist. Die in 
Nummer  1.3 der Verwaltungsvorschriften zu §  44 der 
Landeshaushaltsordnung genannten Ausnahmen (Antrag 
auf förderunschädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginn 
und förderunschädlicher Maßnahmenbeginn für Grund-
erwerb und Planung) bleiben hiervon unberührt. 

4.2
Zuwendungen werden nur für Maßnahmen in Nord-
rhein-Westfalen und zur Umsetzung von integrierten 
kommunalen Handlungskonzepten gewährt, die vom Rat 
der jeweiligen Kommune oder von den Räten eines kom-
munalen Zusammenschlusses im Sinn einer transparen-
ten und diskriminierungsfreien Auswahl beschlossen 
worden sind. Von dieser Voraussetzung (Ableitung aus ei-
nem kommunalen Handlungskonzept) ausgenommen 
sind Maßnahmen nach den Nummern 2.12 und 2.13, so-
fern hierfür Zuwendungen außerhalb des EFRE aus 
Landesmitteln gewährt werden. Sollen Zuwendungen für 
die Nummern 2.12 und 2.13 innerhalb des EFRE ge-
währt werden, gilt die oben angegebene Voraussetzung 
uneingeschränkt.

4.3
Für Maßnahmen nach Nummern 2.7 gelten die Zuwen-
dungsvorrausetzungen nach Nummer  4 der „Boden-
schutz- und Altlastenförderrichtlinien“ Runderlass des 
Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz vom 13. Januar 2015 
(MBl. NRW. S. 104) in der jeweils geltenden Fassung ent-
sprechend.

5
Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart: Projektförderung

5.2
Finanzierungsart: Anteilfi nanzierung

5.3
Form der Zuwendung: Zuschuss/Zuweisung

2.7
Gefährdungsabschätzung im Sinne des § 9 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes, Sicherung und Sanierung von Alt-
lasten und schädlichen Bodenveränderungen im Zusam-
menhang der Umsetzung von Maßnahmen der Nummern 
2.1 bis 2.6, 2.8 und 2.9.

2.8
Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels. 

2.9
Maßnahmen zur Behandlung, Versickerung oder Ablei-
tung von Niederschlagswasser im Zusammenhang der 
Umsetzung von Maßnahmen der Nummern 2.1 bis 2.6 
zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels.

a)   Erstellung von Versickerungsanlagen für Nieder-
schlagswasser, 

b)   Erstellung von Anlagen zur Ableitung des Nieder-
schlagswassers, Gewässergestaltung,

c)   Erstellung von Ableitungsgräben mit einem An-
schluss an Gewässer,

d)   Umgestaltung von öffentlichen Flächen zu Multi-
funktionsfl ächen für den temporären Oberfl ächen-
rückhalt von Niederschlagswasser.

Die Maßnahmen sollen geeignet sein, der Versickerung 
und Verdunstung von Niederschlags- und Grundwasser 
zur Kühlung, Reduktion der Strahlungsemission bezie-
hungsweise -refl exion oder Erhöhung der Niederschlags-
wasserretention und -ableitung sowie der Gewässerge-
staltung zu dienen, insbesondere im Hinblick auf den 
Klimawandel.

2.10
Modellprojekte zur energieeffizienten Verwendung von 
Biomasse aus der naturschutzgerechten Pfl ege von Grün-
fl ächen im Rahmen von kooperativen Ansätzen.

2.11
Maßnahmen zur Unterstützung des urbanen Gärtnerns 
auf öffentlichen Flächen oder auf Flächen von sozialen 
Einrichtungen oder Wohnungsunternehmen. 

2.12
Bildungsmaßnahmen und -aktivitäten, die zur Stärkung 
und Förderung von Bewusstsein und Handeln im Sinn 
einer Bildung für nachhaltige Entwicklung in allen 
Lerngruppen, insbesondere von Kindern und Jugendli-
chen beitragen. 

2.13
Projektvorhaben, die der Weiterentwicklung einer Ange-
botsstruktur in der außerschulischen Umweltbildung 
dienen.

2.14
Maßnahmenbezogene Öffentlichkeitsarbeit zu den Num-
mern 2.1 bis 2.13 einschließlich Informationsaustausch 
im Rahmen von Plattformen zum urbanen Gärtnern, zur 
urbanen Landwirtschaft und zur Waldnutzung.

2.15
Investive Maßnahmen zum Ausbau und zur Unterstüt-
zung von Biologischen Stationen im Rahmen des beste-
henden Netzes.

3
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfän-
ger

3.1
Zuwendungsberechtigt für Maßnahmen nach den Num-
mern 2.1, 2.2, 2.4 bis 2.6, 2.8 bis 2.15 sind

3.1.1
Gemeinden, Gemeindeverbände aus Nordrhein-Westfa-
len.

3.1.2
Träger von Naturparken, Stiftungen sowie die in Nord-
rhein-Westfalen anerkannten Naturschutzverbände.
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5.4
Zuwendungsfähige Ausgaben

Zuwendungsfähig sind die in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der Durchführung der unter Nummer  2 ge-
nannten Fördergegenstände stehenden und zur Zielerrei-
chung notwendigen Ausgaben.

Zuwendungsfähige Ausgabenarten sind insbesondere 
auch:

5.4.1
Ausgaben für Gutachten und für die Planung,

5.4.2
Grunderwerb und Grunderwerbsnebenkosten zugunsten 
von Zuwendungsempfängerinnen gemäß Nummer  3.1.1, 
sofern zur Realisierung von Maßnahmen gemäß den 
Nummern 2.1 bis 2.6, 2.8 und 2.9 notwendig,

5.4.3
Personal- und Gemeinausgaben sowie Ausgaben für die 
Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Umset-
zung von Maßnahmen gemäß den Nummern 2.1 bis 2.6, 
2.8 bis 2.13.

5.5
Höhe der Zuwendung

Bemessungsgrundlage für die prozentuale Förderung 
sind die als förderfähig anerkannten Gesamtausgaben 
der Maßnahme. Die Höhe der Zuwendung beträgt 80 
Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.

5.6
Bemessungsgrundlage

5.6.1
Zweckgebundene Spenden können vorbehaltlich anderer 
gesetzlicher Regelungen (beispielsweise in den jährlichen 
Haushaltsgesetzen) bei der Bemessung der Zuwendung 
als Einnahmen außer Betracht bleiben, soweit bei der 
Zuwendungsempfängerin oder dem Zuwendungsemp-
fänger ein aus eigenen Mitteln zu erbringender Eigen-
anteil in Höhe von 10 Prozent der zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben verbleibt. Darüber hinausgehende 
Spenden sind als Einnahmen zu berücksichtigen.

5.6.2
Bürgerschaftliches Engagement in der Form von freiwil-
ligen, unentgeltlichen Arbeiten wird als fi ktive Ausgabe 
in Höhe von 15 Euro je geleisteter Stunde in die Bemes-
sungsgrundlage einbezogen. Die Zuwendung darf die 
Summe der Ist-Ausgaben nicht überschreiten.

Die geleisteten Arbeitsstunden sind mit Stundennach-
weisen zu belegen. Die Stundennachweise müssen den 
Namen des ehrenamtlich Tätigen, Datum, Dauer und Art 
der Leistung beinhalten und müssen von der Zuwen-
dungsempfängerin oder dem Zuwendungsempfänger un-
terschrieben werden.

5.6.3
Art und Höhe der zuwendungsfähigen Personalausgaben 
(einschließlich Gemeinausgaben) richten sich auch bei 
Förderungen ohne Einsatz von EFRE-Mitteln nach den 
Vorgaben der EFRE-Rahmenrichtlinie.

5.6.4
Nicht zuwendungsfähig sind

5.6.4.1
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Sinn der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung und sonstige Maß-
nahmen, die aufgrund gesetzlicher, vertraglicher oder 
sonstiger Verpfl ichtung durchzuführen sind.

5.6.4.2
Personal- und Sachausgaben, die nach den „Förderricht-
linien Biologische Stationen NRW“ des Ministeriums für 
Umwelt- und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz vom 1. Januar 2005 (MBl. NRW. S. 564) in der 
jeweils geltenden Fassung zuwendungsfähig sind.

5.6.4.3
Maßnahmen, die nach anderen Förderrichtlinien des 
Landes zuwendungsfähig sind, wie beispielsweise Maß-
nahmen, die in Ergänzung zu Nummer 2.7 nach der Bo-

denschutz- und Altlastenförderrichtlinien in der jeweils 
geltenden Fassung zuwendungsfähig sind.

5.7
Die Bagatellgrenze für eine Zuwendung beträgt bei Ge-
meinden, Gemeindeverbänden und anderen Gebietskör-
perschaften des öffentlichen Rechts 12 500 Euro und im 
Übrigen 1 000 Euro.

6
Sonstige Bestimmungen

6.1
Dem Zuwendungsbescheid werden bei Maßnahmen, die 
ausschließlich aus Landesmitteln fi nanziert werden, als 
jeweils einschlägige Nebenbestimmungen die ANBest-P 
oder ANBest-G beigefügt und bei Maßnahmen, die aus 
dem EFRE fi nanziert werden, die ANBest-EFRE.

6.2
Sofern die Zuwendung eine beihilferechtliche Relevanz 
im Sinn des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. C 326 vom 
26.10.2012, S.  47) aufweist, ist die Gewährung der Zu-
wendung ausschließlich als De-minimis-Beihilfe im Sinn 
der Verordnungen (EU) Nr.  1407/2013 beziehungsweise 
der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 zu gewähren.

7
Verfahrensregelungen

7.1
Bewilligungsbehörden sind

7.1.1
Für Zuwendungen im Rahmen des EFRE, die örtlich zu-
ständigen Bezirksregierungen.

7.1.2
Für Zuwendungen aus Landesmitteln

7.1.2.1
Für Maßnahmen nach den Nummern 2.1 bis 2.11, 2.14 
und 2.15, die örtlich zuständigen Bezirksregierungen.

7.1.2.2
Für Maßnahmen nach den Nummern 2.12 und 2.13, das 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
Nordrhein-Westfalen.

7.2
Anträge auf Zuwendung sind unter Verwendung der An-
lage 2 zu Nummer 3.1 VVG „Grundmuster 1“ bei der un-
ter Nummer 7.1 genannten Bewilligungsbehörde zu stel-
len.

7.3
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhe-
bung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung 
der gezahlten Zuwendungen gelten die Verwaltungsvor-
schriften zu §  44 der Landeshaushaltsordnung, soweit 
nicht in diesen Richtlinien abweichende Bestimmungen 
getroffen werden.

7.4
Der Nachweis der verwendeten Mittel ist unter Verwen-
dung der Anlage 4 zu Nummer  10.3 Verwaltungsvor-
schrift für Gemeinden „Grundmuster 3“ gegenüber der 
bewilligenden Stelle zu führen.

7.5
Im Fall der Weiterleitung von Zuwendungen in den au-
ßergemeindlichen Bereich nach Nummer 12 der Verwal-
tungsvorschrift für Gemeinden zu § 44 der Landeshaus-
haltsordnung in der Form von Zuwendungsbescheiden 
oder Zuwendungsverträgen haben die Gemeinden den 
Letztempfängern der Zuwendungen aufzugeben, die zu-
treffenden Allgemeinen Nebenbestimmungen – insbeson-
dere ANBest-P beziehungsweise ANBest-EFRE – zu be-
achten. Von den Letztempfängern der Zuwendungen ist 
der Verwendungsnachweis regelmäßig in qualifi zierter 
Form durch die Vorlage von Büchern und Belegen zu füh-
ren. Die Prüfung der Verwendungsnachweise erfolgt 
durch die Gemeinden. Gegenüber der Bewilligungsbe-
hörde werden, soweit im Einzelfall keine anderen Festle-
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EUR  122.610,61 wird ein Bilanzgewinn in Höhe von 
EUR 340.790,34 ausgewiesen. Der Bilanzgewinn in Höhe 
von EUR 340.790,34 wird auf neue Rechnung vorgetra-
gen.

1.5 
LVR-Klinikum Essen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2015 in 
Höhe von EUR 79.834,17 zuzüglich des Gewinnvortrages 
in Höhe von EUR  343.388,12 und einer Entnahme aus 
der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 
664.043,00 wird ein Betrag in Höhe von EUR 600.000,00 
der Gewinnrücklage zugeführt. Der verbleibende Bilanz-
gewinn in Höhe von EUR 487.265,29 wird auf neue Rech-
nung vorgetragen.

1.6 
LVR-Klinik Köln

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2015 in 
Höhe von EUR 51.475,39 zuzüglich des Gewinnvortrages 
in Höhe von EUR 49.593,25 und einer Entnahme aus der 
zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 74.646,00 
wird ein Bilanzgewinn Höhe von EUR 175.714,64 ausge-
wiesen. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von 
EUR 175.714,64 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.7 
LVR-Klinik Langenfeld

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2015 in 
Höhe von EUR  453.617,26 zuzüglich des Gewinnvortra-
ges in Höhe von EUR 416.340,68 wird ein Betrag in Höhe 
von EUR 437.736,00 der Gewinnrücklage zugeführt. Der 
verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 432.221,94 
wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.8 
LVR-Klinik Mönchengladbach

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2015 in 
Höhe von EUR  471.757,30 und einer Entnahme aus der 
zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 16.804,51 
wird ein Betrag in Höhe von EUR  488.561,81 der Ge-
winnrücklage zugeführt.

1.9 
LVR-Klinik Viersen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2015 in 
Höhe von EUR 493.298,73 zuzüglich einer Entnahme aus 
der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 
92.585,08 wird ein Betrag in Höhe von EUR 585.883,81 
der Gewinnrücklage zugeführt.

1.10 
LVR-Klinik für Orthopädie Viersen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2015 in 
Höhe von EUR  5.598,95 zuzüglich einer Entnahme aus 
der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 
EUR  86.959,71 wird ein Betrag in Höhe von 
EUR 92.558,66 der Gewinnrücklage zugeführt.

1.11 
LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2015 in 
Höhe von EUR 20.814,40 zuzüglich eines Gewinnvortra-
ges in Höhe von EUR 24.672,37 wird ein Bilanzgewinn in 
Höhe von EUR 45.486,77 ausgewiesen. Der Bilanzgewinn 
in Höhe von EUR  45.486,77 wird auf neue Rechnung 
vorgetragen.

2. 
Verwendung der Bilanzergebnisse der LVR-HPH-Netze

2.1 
LVR-HPH-Netz Niederrhein

Aus den vorhandenen Investitionsrücklagen wird ein Be-
trag in Höhe von EUR  58.374,99 entsprechend den Ab-
gängen und Abschreibungen auf das eigenfi nanzierte 
Anlagevermögen entnommen sowie zusätzlich wird ein 
Betrag von EUR 772.000,00 aus der Betriebsmittelrück-
lage übernommenen. Aus dem im Jahr 2014 ausgewiese-
nen Jahresüberschuss wird ein Betrag von EUR 726,54 in 
die Pensionsrücklage nach EFOG eingestellt. Der ver-

gungen getroffen worden sind, die Verwendungsnach-
weise im vereinfachten Verfahren mit dem Sachbericht 
und dem dazu gehörenden zahlenmäßigen Nachweis von 
den Gemeinden geführt. Die Bewilligungsbehörde gibt 
im Weiterleitungsfall den Gemeinden auf, dass die ge-
prüften Verwendungsnachweise der Letztempfänger der 
Zuwendungen dem Verwendungsnachweis der Gemeinde 
beizufügen sind.

8
Schlussvorschriften

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft. Er tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer 
Kraft.

– MBl. NRW. 2017 S. 115

III.

Landschaftsverband Rheinland 

Jahresabschlüsse 2015
des LVR-Klinikverbundes, der LVR-HPH-Netze, 

der LVR-Jugendhilfe Rheinland sowie 
LVR-InfoKom

Bekanntmachung des Landschaftsverbandes Rheinland
vom 16. Februar 2017

Die Landschaftsversammlung Rheinland hat in ihrer 
Sitzung am 21. Dezember 2016 die Jahresabschlüsse zum 
31. Dezember 2015 des LVR-Klinikverbundes, die Jah-
resabschlüsse zum 31. Dezember 2015 der LVR-HPH-
Netze, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 der 
LVR-Jugendhilfe Rheinland sowie den Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2015 von LVR-InfoKom festgestellt 
und über die Verwendung des Gewinns oder die Behand-
lung des Verlustes wie folgt beschlossen:

1. 
Verwendung der Bilanzergebnisse des LVR-Klinikver-
bundes

1.1 
LVR-Klinik Bedburg-Hau

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2015 in 
Höhe von EUR  134.387,39 sowie einer Entnahme aus 
der  zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 
EUR 118.400,45 wird ein Betrag von EUR 230.000,00 der 
Gewinnrücklage zugeführt. Der verbleibende Bilanzge-
winn in Höhe von EUR 22.787,84 wird auf neue Rech-
nung vorgetragen.

1.2 
LVR-Klinik Bonn

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2015 in 
Höhe von EUR  172.848,85 und einer Entnahme aus 
der  zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 
114.673,71 wird ein Betrag in Höhe von EUR 287.522,56 
der Gewinnrücklage zugeführt.

1.3 
LVR-Klinik Düren

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2015 in 
Höhe von EUR 81.576,42 zuzüglich des Gewinnvortrages 
in Höhe von EUR  465.891,20 sowie einer Entnahme 
aus  der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 
EUR 159.355,77 wird ein Betrag von EUR 230.000,00 der 
Gewinnrücklage zugeführt. Der verbleibende Bilanzge-
winn in Höhe von EUR 476.823,39 wird auf neue Rech-
nung vorgetragen.

1.4 
LVR-Klinikum Düsseldorf

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2015 in 
Höhe von EUR 31.056,13 zuzüglich des Gewinnvortrages 
in Höhe von EUR 187.123,60 sowie einer Entnahme 
aus  der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 
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schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Er-
weiterung des Prüfungsgegenstandes nach §  30 KHGG 
NRW sowie § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt wur-
den. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebe-
richt steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Klinik, LVR-Klinik Bedburg-Hau, Bedburg-Hau, 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs.  1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Curacon GmbH ausgewertet und 
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfungen bei Eigenbetrieben und prüfungs-
pfl ichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der 
GPA NRW nicht erforderlich.

Herne, den 31. Januar 2017

GPA NRW
Im Auftrag

gez.

Helga  G i e s e n

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein-Westfalen

LVR-Klinik Bonn
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Klinik Bonn. Zur Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 
2015 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
BDO AG, Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 14. Juli 2016 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der LVR-

bleibende Bilanzgewinn 2015 in Höhe von EUR 7.068,75 
wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.2 
LVR-HPH-Netz Ost

Mit dem Jahresfehlbetrag in Höhe von -795.093,74 EUR 
sowie dem Gewinnvortrag von 3.171,30 EUR zuzüglich 
einer Entnahme aus der Gewinnrücklage in Höhe von 
800.000,00  EUR wird ein Betrag in Höhe von 1.085,09 
EUR in die Pensionsrücklage nach EFOG eingestellt. 
Der  verbleibende Bilanzgewinn 2015 in Höhe von 
6.992,47 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.3 
LVR-HPH-Netz West

Mit dem Jahresfehlbetrag zum 31. Dezember 2015 in 
Höhe von -789.122,99  EUR sowie dem Gewinnvortrag 
von 1.526,51 EUR zuzüglich einer Entnahme aus der Ge-
winnrücklage in Höhe von 800.000 EUR wird ein Betrag 
von 878,09  EUR in die Pensionsrücklage nach EFOG 
eingestellt. Der verbleibende Bilanzgewinn 2015 in Höhe 
von 11.525,43 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Darüber hinaus werden 150.000,00 EUR aus der Ge-
winnrücklage in eine zweckgebundene Rücklage zur Fi-
nanzierung von Fahrzeugen eingestellt.

3. 
Verwendung des Bilanzergebnisses der LVR-Jugendhilfe 
Rheinland

Mit dem Jahresfehlbetrag zum 31. Dezember 2015 in 
Höhe von 70.733,79 EUR zuzüglich des Gewinnvortrages 
in Höhe von 17.312,75 EUR wird ein Betrag in Höhe von 
53.421,04 EUR aus der Rücklage entnommen.

4. 
Verwendung des Bilanzergebnisses von LVR-InfoKom

Der Bilanzverlust des Eigenbetriebes LVR-InfoKom zum 
31. Dezember 2015 in Höhe von 1.704.951,85 EUR wird 
auf neue Rechnung vorgetragen.

Die abschließenden Vermerke der Gemeindeprüfungsan-
stalt Nordrhein-Westfalen über die Jahresabschlussprü-
fungen werden nachfolgend wiedergegeben:

LVR-Klinik Bedburg-Hau
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Klinik Bedburg-Hau. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31. De-
zember 2015 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Curacon GmbH, Düsseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 17. Mai 2016 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
LVR-Klinik Bedburg-Hau, Bedburg-Hau, nach KHG und 
der GemKHBVO NRW für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar bis 31. Dezember 2015 und den entsprechend § 19 
GemKHBVO NRW sowie § 25 EigVO NRW erstellten La-
gebericht geprüft. Durch §  30 KHGG NRW und §  21 
GemKHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand er-
weitert. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere 
auf die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftli-
che Verwendung der Fördermittel nach §  18 Abs.  1 
KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der 
KHBV sowie die Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung, über den Lagebericht sowie über 
den erweiterten Prüfungsgegenstand nach §  30 KHGG 
NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  317 
HGB und §  30 KHGG NRW unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
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Herne, den 31. Januar 2017

GPA NRW
Im Auftrag

gez.

Helga  G i e s e n

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein-Westfalen

LVR-Klinik Düren
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Klinik Düren. Zur Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 
2015 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
BDO AG, Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 14.07.2016 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der LVR-
Klinik Düren, Düren, nach KHG unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht der Klinik für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 
geprüft. Durch § 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 
GemKHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand fest-
gelegt. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere 
auf die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftli-
che Verwendung der Fördermittel nach §  18 Abs.  1 
KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung des 
Jahresabschlusses und Lageberichts nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der 
KHBV sowie die Verwendung der Fördermittel liegen in 
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere 
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-
führten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegenstand ge-
mäß § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  30 
KHGG NRW  i. V. m. §  317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus 
der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach §  30 
KHGG NRW in Verbindung mit §  21 GemKHBVO NRW 
ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Anga-
ben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

Klinik Bonn, Bonn, nach KHG unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht der Klinik für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 
geprüft. Durch § 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 
GemKHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand fest-
gelegt. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere 
auf die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftli-
che Verwendung der Fördermittel nach §  18 Abs.  1 
KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lageberichts nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der 
KHBV sowie die Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und über den Lagebericht sowie über 
den Prüfungsgegenstand nach § 30 KHGG NRW abzuge-
ben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  30 
KHGG NRW i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 30 KHGG 
NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO NRW ergeben, 
erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 
Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kont-
rollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 
der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebe-
richt steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs.  1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft BDO AG ausgewertet und eine 
Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 7 vom 13. März 2017 121

und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 
Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie die Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 
Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebe-
richt steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend das.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs.  1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft BDO AG ausgewertet und eine 
Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 31. Januar 2017

GPA NRW
Im Auftrag

gez.

Helga  G i e s e n

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein-Westfalen

LVR-Klinikum Essen
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des LVR-Klinikum Essen Kliniken und 
Institut der Universität Duisburg-Essen. Zur Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 
2015 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Curacon GmbH, Düsseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 17. Mai 2016 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
LVR-Klinikum Essen – Kliniken und Institut der Univer-
sität Duisburg-Essen, Essen, nach KHG und der Gem-
KHBVO NRW für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2015 und den entsprechend § 19 Gem-
KHBVO NRW sowie § 25 EigVO NRW erstellten Lagebe-
richt geprüft. Durch §  30 KHGG NRW und §  21 Gem-
KHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. 
Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die 
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-

gens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebe-
richt steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs.  1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft BDO AG ausgewertet und ein Ana-
lyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt 
dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 31. Januar 2017

GPA NRW
Im Auftrag

gez.

Helga  G i e s e n

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein-Westfalen

LVR-Klinikum Düsseldorf
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des LVR-Klinikum Düsseldorf, Klini-
ken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31. De-
zember 2015 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft BDO AG, Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 14. Juli 2016 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des LVR-
Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf -, Düsseldorf, nach KHG unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
Klinik für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. 
Dezember 2015 geprüft. Durch § 30 KHGG NRW in Ver-
bindung mit §  21 GemKHBVO NRW wurde der Prü-
fungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung erstreckt sich 
daher insbesondere auf die zweckentsprechende, spar-
same und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel 
nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die 
Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichts 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
den Vorschriften der KHBV sowie die Verwendung der 
Fördermittel liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht sowie über den Prü-
fungsgegenstand gemäß § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  30 
KHGG NRW i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 30 KHGG 
NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO NRW ergeben, 
erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
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LVR-Klinik Köln
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Klinik Köln. Zur Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 
2015 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
BDO AG, Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 27. Mai 2016 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der LVR-
Klinik Köln, Köln, nach KHG unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht der Klinik für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 
geprüft. Durch §  30 KHGG NRW in Verbindung mit 
§  21  GemKHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand 
festgelegt. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere 
auf die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaft-
liche Verwendung der Fördermittel nach §  18 Abs.   1 
KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der 
KHBV sowie die Verwendung der Fördermittel nach 
§ 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung, über den Lagebericht sowie über den 
Prüfungsgegenstand nach § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  30 
KHGG NRW i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 30 KHGG 
NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO NRW ergeben, 
erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 
Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kont-
rollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 
der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebe-
richt steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach §  18 
Abs.  1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

schluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV 
sowie die Verwendung der Fördermittel nach 
§ 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung 
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung, über den Lagebericht sowie 
über den erweiterten Prüfungsgegenstand nach 
§ 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  317 
HGB  und § 30 KHGG NRW unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Er-
weiterung des Prüfungsgegenstandes nach §  30 KHGG 
NRW sowie § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt wer-
den. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebe-
richt steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Klinik, LVR-Klinikum Essen – Kliniken und Institut 
der Universität Duisburg-Essen, Essen, und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs.  1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Curacon GmbH ausgewertet und 
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 31. Januar 2017

GPA NRW
Im Auftrag

gez.

Helga  G i e s e n

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein-Westfalen
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Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebe-
richt steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs.  1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft BDO AG ausgewertet und eine 
Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 31. Januar 2017

GPA NRW
Im Auftrag

gez.

Helga  G i e s e n

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein-Westfalen

LVR-Klinik Mönchengladbach
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Klinik Mönchengladbach. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31. De-
zember 2015 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft DHPG Dr. Harzem & Partner mbB, Euskirchen, 
bedient.

Diese hat mit Datum vom 3. Juni 2016 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der LVR-
Klinik Mönchengladbach unter Einbeziehung der Buch-
führung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Durch § 30 
KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO wurde 
der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung er-
streckt sich daher insbesondere auf die zweckentspre-
chende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der 
Fördermittel nach §  18 Abs.  1 KHGG NRW. Die Buch-
führung und die Aufstellung des Jahresabschlusses und 
Lageberichts nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und den er-
gänzenden Bestimmungen der Satzung sowie die Ver-
wendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW 
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 
über den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegen-
stand gemäß § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  30 
KHGG NRW i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft BDO AG ausgewertet und eine 
Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 31. Januar 2017

GPA NRW
Im Auftrag

gez.

Helga  G i e s e n

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein-Westfalen

LVR-Klinik Langenfeld
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Klinik Langenfeld. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31. De-
zember 2015 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft BDO AG, Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 14. Juli 2016 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der LVR-
Klinik Langenfeld, Langenfeld, nach KHG unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Kli-
nik für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. 
Dezember 2015 geprüft. Durch § 30 KHGG NRW in Ver-
bindung mit §  21 GemKHBVO NRW wurde der Prü-
fungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung erstreckt sich 
daher insbesondere auf die zweckentsprechende, spar-
same und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel 
nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die 
Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichts 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
den Vorschriften der KHBV sowie die Verwendung der 
Fördermittel liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht sowie über den Prü-
fungsgegenstand gemäß § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  30 
KHGG NRW  i. V. m. §  317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus 
der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach §  30 
KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO NRW 
ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Anga-
ben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
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fungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung erstreckt sich 
daher insbesondere auf die zweckentsprechende, spar-
same und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel 
nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die 
Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichts 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
den Vorschriften der KHBV und den ergänzenden Be-
stimmungen der Satzung sowie die Verwendung der För-
dermittel nach §  18 Abs.  1 KHGG NRW liegen in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführ-
ten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den La-
gebericht sowie über den Prüfungsgegenstand gemäß 
§ 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  30 
KHGG NRW i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 30 KHGG 
NRW in Verbindung mit §  21 GemKHBVO ergeben, er-
füllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 
Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kont-
rollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 
der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und den ergänzenden Bestimmungen der 
Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht steht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Einrichtung 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs.  1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner mbB 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 30 KHGG 
NRW in Verbindung mit §  21 GemKHBVO ergeben, er-
füllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 
Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kont-
rollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 
der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung ein 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und den ergänzenden Bestimmungen der 
Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht steht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Einrichtung 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs.  1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner mbB 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 31. Januar 2017

GPA NRW
Im Auftrag

gez.

Helga  G i e s e n

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein-Westfalen

LVR-Klinik Viersen
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Klinik Viersen. Zur Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 
2015 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
DHPG Dr. Harzem & Partner mbB, Euskirchen, bedient.

Diese hat mit Datum vom 3. Juni 2016 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der LVR-
Klinik Viersen unter Einbeziehung der Buchführung und 
den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2015 geprüft. Durch § 30 KHGG NRW 
in Verbindung mit §  21 GemKHBVO wurde der Prü-
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ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht steht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Klinik und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs.  1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner mbB 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 31. Januar 2017

GPA NRW
Im Auftrag

gez.

Helga  G i e s e n

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein-Westfalen

LVR-Krankenhauszentralwäscherei
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Krankenhauszentralwäscherei. 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31. 
Dezember 2015 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner mbB, Euskir-
chen, bedient.

Diese hat mit Datum vom 3. Juni 2016 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der LVR-
Krankenhauszentralwäscherei unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschafts-
jahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vor-
schriften sowie ergänzenden Bestimmungen in der Sat-
zung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertre-
ter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 
über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  317 
HGB und § 106 Gemeindeordnung (GO NRW) unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Einrichtung sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 

Herne, den 31. Januar 2017

GPA NRW
Im Auftrag

gez.

Helga  G i e s e n

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein-Westfalen

LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen. 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31. 
Dezember 2015 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner mbB, Euskir-
chen, bedient.

Diese hat mit Datum vom 3. Juni 2016 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der LVR-
Klinik für Orthopädie Viersen unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht der Klinik für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 ge-
prüft. Durch §  30 KHGG NRW in Verbindung mit §  21 
GemKHBVO wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. 
Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die 
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. 
Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresab-
schlusses und Lageberichts nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV 
und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung sowie 
die Verwendung der Fördermittel nach §  18 Abs.  1 
KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und den Lagebericht sowie über den Prüfungs-
gegenstand gemäß § 30 KHGG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  30 
KHGG i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 30 KHGG 
NRW in Verbindung mit §  21 GemKHBVO ergeben, er-
füllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 
Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kont-
rollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 
der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und den ergänzenden Bestimmungen der 
Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
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gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass un-
sere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für un-
sere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzen-
den Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des LVR-HPH-Netz Nieder-
rhein, Bedburg-Hau, und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Curacon GmbH ausgewertet und 
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 31. Januar 2017

GPA NRW
Im Auftrag

gez.

Helga  G i e s e n

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein-Westfalen

LVR-HPH-Netz Ost
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des LVR-HPH-Netz Ost. Zur Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 
2015 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Curacon GmbH, Düsseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 31. März 2016 den nachfol-
gend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
An das LVR-HPH-Netz Ost, Langenfeld:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
LVR-HPH-Netz Ost, Langenfeld, für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den ergänzenden Bestimmungen der Be-
triebssatzung liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter der Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 

Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass un-
sere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für un-
sere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen und den er-
gänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den er-
gänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der LVR-Krankenhauszentralwäscherei Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner mbB 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Die kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 31. Januar 2017

GPA NRW
Im Auftrag

gez.

Helga  G i e s e n

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein-Westfalen

LVR-HPH-Netz Niederrhein
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des LVR-HPH-Netz Niederrhein. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31. De-
zember 2015 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Curacon GmbH, Düsseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 31. März 2016 den nachfol-
gend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
An das LVR-HPH-Netz Niederrhein, Bedburg-Hau:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
LVR-HPH-Netz Niederrhein, Bedburg-Hau, für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestim-
mungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung 
der gesetzlichen Vertreter der Einrichtung. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführ-
ten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den La-
gebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Einrichtung sowie die Erwartun-
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Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Einrichtung sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass un-
sere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für un-
sere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzen-
den Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens,– Finanz- und Ertrags-
lage der Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des LVR-HPH-Netz West, 
Viersen, und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Curacon GmbH ausgewertet und 
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 31. Januar 2017

GPA NRW
Im Auftrag

gez.

Helga  G i e s e n

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein-Westfalen

LVR-InfoKom
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes LVR InfoKom. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31. De-
zember 2015 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Rödl & Partner, Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 18. Juli 2016 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
An die LVR-InfoKom, Köln,

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
LVR-InfoKom, Köln, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschrif-

den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Einrichtung sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass un-
sere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für un-
sere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzen-
den Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des LVR-HPH-Netz Ost, 
Langenfeld, und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Curacon GmbH ausgewertet und 
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 31. Januar 2017

GPA NRW
Im Auftrag

gez.

Helga  G i e s e n

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein-Westfalen

LVR-HPH-Netz West
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des LVR-HPH-Netz West. Zur Durch-
führung der Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 
2015 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Curacon GmbH, Düsseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 31. März 2016 den nachfol-
gend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
An das LVR-HPH-Netz West, Viersen:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
LVR-HPH-Netz West, Viersen, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lage-
bericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und ergänzenden Bestimmungen der 
Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Be-
triebsleitung der gesetzlichen Vertreter der Einrichtung. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 
über den Lagebericht abzugeben.
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LVR-Jugendhilfe Rheinland, Solingen, für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015 ge-
prüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen in der Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen liegen in der Verantwortung 
der gesetzlichen Vertreter der LVR-Jugendhilfe Rhein-
land. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 
und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  317 
HGB, §  106 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen und der Verordnung über die Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 
und prüfungspfl ichtigen Einrichtungen unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
 Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden. 

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der LVR-Jugend-
hilfe Rheinland sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie die Nachweise für die Anga-
ben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzen-
den Bestimmungen in der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der LVR-Ju-
gendhilfe Rheinland. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der LVR-Jugendhilfe 
Rheinland und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Solidaris Revisions GmbH ausge-
wertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durch-
geführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 31. Januar 2017

GPA NRW
Im Auftrag

gez.

Helga  G i e s e n

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein-Westfalen

Die Jahresabschlüsse sowie die Lageberichte können bis 
zur Feststellung der Jahresabschlüsse 2016 während der 
Dienststunden, von 9.00 bis 15.00 Uhr, beim Land-

ten und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung 
liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Ei-
genbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen 
der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung und Jahresab-
schluss überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebs 
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für die Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzen-
den landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Rödl & Partner ausgewertet und 
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 31. Januar 2017

GPA NRW
Im Auftrag

gez.

Helga  G i e s e n

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein-Westfalen

LVR-Jugendhilfe Rheinland
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Jugendhilfe Rheinland. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31. De-
zember 2015 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Solidaris Revisions GmbH, Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 27. Mai 2016 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
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vom 22. August 2002 (BGBl. I S. 3390) geändert worden 
ist, in Verbindung mit § 13 Absatz 1 und § 19 Nummer 2 
des Vereinsgesetzes (VereinsG) vom 5. August 1964 
(BGBl. I S. 593), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 26. Juli 2016 (BGBl.  I S.  1818) geändert worden 
ist,  werden die Gläubiger des Vereins „Kameradschaft 
 Aachener Land“ aufgefordert,

bis zum 13. April 2017

ihre Forderungen unter Angabe des Betrages und des 
Grundes sowie des „Aktenzeichens ZA 2.2.-57.07.12“ 
beim 

Landeskriminalamt des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Dezernat ZA 2, Völklinger Straße 49, 40221 Düsseldorf 

zur Berücksichtigung bei der Abwicklung des Vereins-
vermögens gemäß § 13 VereinsG schriftlich anzumelden.

Mit der Forderungsanmeldung ist ein im Falle der Insol-
venz beanspruchtes Vorrecht anzugeben, soweit dieses 
die Voraussetzung für eine vorzeitige Befriedigung nach 
§ 16 Absatz 1 VereinsG-DVO ist.

Urkundliche Beweisstücke oder Abschriften hiervon sind 
der Anmeldung nach Möglichkeit beizufügen.

Forderungen, die nicht innerhalb der angegebenen Frist 
angemeldet werden, erlöschen nach § 13 Absatz 1 Satz 3 
VereinsG.

Düsseldorf, den 1. März 2017

ZA2.2.-57.07.12

Landeskriminalamt
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

D o h t

– MBl. NRW. 2017 S. 129

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) 

Sitzungen der Fachausschüsse des 
Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR)

Bekanntmachung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr 
(VRR) 

vom 24. Februar 2017

Zur Vorbereitung auf die Sitzungen des Verwaltungsrates 
der VRR AöR und der Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes VRR am 30. März 2017 fi nden folgende Sit-
zungen statt:

Ausschuss für Tarif und Marketing der VRR AöR
Montag, 20. März 2017, 10.00 Uhr,
im Rathaus der Stadt Essen, Raum R. 2.20

Ausschuss für Verkehr und Planung der VRR AöR
Mittwoch, 22. März 2017, 10.00 Uhr,
im Rathaus der Stadt Duisburg, Raum 50

Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR
Mittwoch, 29. März 2017, 10.00 Uhr, 
im Rathaus der Stadt Essen, Raum 2.12

Betriebsausschuss des ZV VRR
Donnerstag, 30. März 2017, 10.45 Uhr, 
Ruhrturm, Huttropstraße 60, 45138 Essen

Die Tagesordnungen für die Sitzung des Verwaltungs-
rates der VRR AöR und für die Sitzung der Verbandsver-
sammlung des ZV VRR am 30. März 2017 werden in 
Kürze öffentlich bekannt gemacht.

Essen, 24. Februar 2017 

Ulrich  H a l l e r

– MBl. NRW. 2017 S. 129

schaftsverband Rheinland, Dezernat 8, Dienstgebäude 
Cologne Office Center, (Siegburger Str. 203, 50679 Köln) 
Zimmer 209 eingesehen werden.

Köln, den 16. Februar 2017

Die Direktorin des
Landschaftsverbandes Rheinland

L u b e k

– MBl. NRW. 2017 S. 118

Polizeipräsidium Bonn 

Öffentliche Bekanntmachung über 
eine öffentliche Zustellung

(hier: Wojiciech Tolkacz)
Bekanntmachung des Polizeipräsidiums Bonn 

vom 28. Februar 2017

Das Schreiben des Polizeipräsidiums Bonn an

Herrn
Wojiciech Tolkacz 

Letzte bekannte Anschrift:
Frankenstraße 6
53913 Swisttal

vom 13. Januar 2017 /ZA 12.1-57.06.13 – Wojiciech 
 Tolkacz) wird hiermit öffentlich zugestellt.

Das Schreiben kann beim Polizeipräsidium Bonn, Kö-
nigswinterer Straße 500, 53227 Bonn, eingesehen wer-
den.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können.

Bonn, den 28. Februar 2017

Im Auftrag

B o r g a r d s

– MBl. NRW. 2017 S. 129

Landeskriminalamt

Unanfechtbarkeit des Verbots des Vereins 
„Kameradschaft Aachener Land“

hier: Gläubigeraufruf
Bekanntmachung des Landeskriminalamtes

vom 1. März 2017

Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Lan-
des Nordrhein-Westfalen erließ am 31. Juli 2012 gemäß 
§  3 des Vereinsgesetzes vom 5. August 1964 (BGBl.  I 
S.  593), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 26. Juli 2016 (BGBl.  I S.  1818), eine Verbotsverfü-
gung gegen den Verein „Kameradschaft Aachener Land“.

Die Verbotsverfügung ist nunmehr unanfechtbar gewor-
den (Veröffentlichung der Bekanntmachung der Unan-
fechtbarkeit des Verbots durch das Ministerium für Inne-
res und Kommunales vom 17. Februar 2017).

Mit Erlass vom 6. Februar 2017 hat mich das Ministe-
rium für Inneres und Kommunales des Landes Nord-
rhein-Westfalen mit der Einziehung und Abwicklung des 
Vereinsvermögens und der Durchführung des Gläubiger-
aufrufs beauftragt.

Gemäß §  15 der Verordnung zur Durchführung des Ver-
einsgesetzes (VereinsG-DVO) vom 28. Juli 1966 (BGBl.  I 
S. 457), die zuletzt durch Artikel 6 Absatz 1 des Gesetzes 
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